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Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 
 

9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15 W 
„Hütthaussiedlung“  gemäß § 13 a BauGB 

in Textform 
 
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 25.06.2014 die 9. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ gemäß § 13 a BauGB in 
Textform als Satzung beschlossen. Die Änderung um-
fasst die Grundstücke Königsberger Straße 20 und 22 
(Gemarkung Weener, Flur 21, Flurstücke 24/10 und 
24/12). Auf diesen Grundstücken werden die überbau-
baren Flächen erweitert.  
 
Der Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes 
Nr. 15 W ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt 
ersichtlich.  

 

 
 

 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 9. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 W „Hütthaussiedlung“ gemäß 
§ 10 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung rechts-
verbindlich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 233 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 215 BauGB in der zurzeit geltenden 
Fassung  
 
a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächen-
nutzungsplan und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 Abs. 
1 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

 
nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflich-
tigen zu beantragen ist, für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.  
 
Weener, den 15.07.2014 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

i. V. Hermann Welp 
__________________________________________ 

 
Satzung zur 8. Änderung der Satzung über die 
Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksab- 
wasseranlagen durch die öffentliche dezentrale 

Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Bunde 
und über die dafür zu erhebenden Gebühren 

(Abwasserbeseitigungssatzung) 
 
Auf Grund der §§ 10, 13, und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. 
F. vom 17.12.2010 zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) in Verbindung mit § 95 
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in der 
Fassung vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt 
geändert durch § 87 Abs. 3 des Gesetzes vom 
03.04.2012 (Nds. GVBl. S 46), hat der Rat in seiner 
Sitzung vom 22.05.2014 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

Artikel 1 
 
 
(1) § 15 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 Die Benutzungsgebühr beträgt für 
 
 Hauskläranlagen 47,00 € je cbm 
 Abflusslose Sammelgruben 47,00 € je cbm 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
 
Bunde, den 03.07.2014 
 

Gemeinde Bunde 
Der Bürgermeister 

Gerald Sap 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 






